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Zukunftsorientierte Energieraumplanung 

1. Flächenbedarf für Ausbauziele ?

2. Welche Flächen und Standorte 
ermöglichen einen möglichst 
naturverträglichen Ausbau ? 
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Wird in Österreich - als Teilbereich der Raumplanung - als primäre 

Zuständigkeit der Länder und Gemeinden angesehen.   

Ist auf diesen Ebenen in der Vergangenheit 

nur unzureichend wahrgenommen worden

GRUNDSATZGESETZGEBUNG DES BUNDES ? 
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Überlegungen zu einer 
Grundsatzgesetzgebung des Bundes 

Tatsächlich die richtige Lösung für eine zukunftsorientierte Energie-

raumplanung in Österreich? In welcher Form umsetzbar? Welche Inhalte? 

50 Jahre Forschungsbereich Rechtswissenschaften| 28.04.2022 4

1. Stand der Dinge – Ausbauziele & Planungsgrundlagen in den 
Ländern 

2. Neue Maßnahmenvorschläge zur Beschleunigung des Ausbaus 
(REPowerEU-Paket & Entwurf zur UVP-G Novelle) 

3. Ausgestaltung der Grundsatzgesetzgebung  
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1. Stand der Dinge – Ausbauziele und 
Planungsgrundlagen 
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Ausbauziele bis 2030
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EU: 40% (    45%) EE-RL 

Bgld Ktn NÖ OÖ Sbg Stmk T Vbg W

National: NEKP/ § 4 Abs 4 EAG:

46-50%    27TWh: 

11TWh: PV / 10TWh: Wind /                    
5 TWh: Wasser / 1 TWh: Biomasse 

Quelle: Austrian Energy Agency, Klima- und Energiestrategien der Länder ()2021)
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Zielanpassungsbedarf 
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Quelle: Austrian Energy Agency, 

Klima- und Energiestrategien der Länder ()2021)
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Planungsgrundlagen für den Ausbau von Windkraft
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Vorgaben im ROG Zonierungen durch das Land Verpflichtung der Gemeinden 

Bgld Erneuerbaren 

BeschleunigungsG 2022

Regionale Rahmenkonzepte f WKA:  

Eignungszonen / in Zukunft: auch 

Ausschlusszonen 

Eignungszonen sind im FWP 

kenntlich zu machen 

NÖ „Grünland –Windkraft“ Sektorales Programm über die 

Windkraftnutzung: Eignungszonen

Gemeinden können widmen (kein 

Bauland!)

Stmk Sondernutzung im Freiland Sachprogramm Windenergie: Vorrang-, 

Eignungs- und Ausschlusszonen

Vorrangzonen sind kenntlich zu 

machen, Sondernutzungen sind

auszuweisen

Sbg Sonderausweisung 

Windkraftanlagen

Landesentwicklungsprogramm (Entwurf): 

Vorrangzonen

Gemeinden können widmen

OÖ Sonderausweisung 

Windkraftanlagen

Windkraftmasterplan 2017: 

Ausschlusszonen 

-

Ktn Sonderfläche im Grünland Windkraftstandorträume-VO: nur 

abstrakte Kriterien

-

Tirol - - -

Vbg - - -

Wien - - -
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Planungsgrundlagen für den Ausbau von PV 
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Vorgaben im ROG Zonierungen durch das Land Verpflichtung der Gemeinden 

Bgld Durch Erneuerbaren 

BeschleunigungsG 2022

VO: Eignungszonen f Freiflächen PV Eignungszonen sind im FWP 

kenntlich zu machen 

NÖ „Grünland –PV“ Sektorales Programm für PV-Freiflächen 

(Entwurf): Eignungszonen

Gemeinden können widmen (kein 

Bauland!)

Stmk Sondernutzung im Freiland Leitfaden PV-Freiflächenanlagen -

Sbg „Grünland – Solaranlagen“ Landesentwicklungsprogramm (Entwurf): 

Vorrangflächen (=vorbelastete) 

-

OÖ Sonderausweisung Freiflächen 

PV 

- -

Ktn Sonderfläche im Grünland Photovoltaik-VO: Ausschlusszonen -

Tirol - - -

Vbg - - -

Wien - - -
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Erneuerbare im Bundesländervergleich / EU-Vergleich
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Quelle: Austrian Energy Agency, 

Klima- und Energiestrategien der Länder ()2021)
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2. Neue Maßnahmenvorschläge zur Beschleunigung 
des Ausbaus (REPowerEU-Paket & Entwurf zur 
UVP-G Novelle) 
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REPower EU-Paket 

1. Die MS legen die Land- und Seegebiete fest, die benötigt werden um ihre nationalen 
Beiträge zum Ziel der Erneuerbaren Energie bis 2030 zu erreichen: GO-TO-AREAS

2. GO-TO-AREAS = Gebiete, die für Errichtung (der jeweiligen Energieträger) als 
besonders geeignet anzusehen sind => bei deren Nutzung keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind 
▪ Vorrangig künstliche und bebaute Flächen

▪ Keine: Natura 2000 Gebiete, Naturparks und Naturschutzgebiete 

▪ Es sind alle geeigneten Instrumente und Datensätze zu nutzen, um geeignete Gebiete zu 
ermitteln

▪ Pläne sind einer Strategischen Umweltprüfung zu unterziehen (nach SUP-RL) 

3. Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie gelten als im überwiegenden 
öffentlichen Interesse. Vorhaben in Go-To-Areas sind von der UVP-Pflicht gs. 
ausgenommen. Die MS stellen sicher, dass in GO-TO-AREAS Genehmigungsverfahren 
gs. nicht länger als 1 Jahr dauern. Frist beginnt, wenn der Projektträger einen 
vollständigen Antrag eingereicht hat. 
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UVP-G Novelle 

1. Bei Windkraftanlagen: UVP-Genehmigung kann erteilt werden, auch wenn 
entsprechende Widmung fehlt 

▪ In Vorrang/Eignungszonen, auch wenn keine Widmung im FWP 

▪ Fehlt Zonierung: an jedem Standort mit Zustimmung der Standortgemeinde

2. Für PV-Anlagen fehlt entsprechende Regelung, weil für diese – unabhängig von 
der Größe – nach dem UVP-G keine UVP-Pflicht  

3. Vorhaben der Energiewende

▪ Definition: Anlagen zur Erzeugung, Speicherung oder Leitung Erneuerbarer Energien

▪ Sie gelten als im Öffentlichen Interesse 

▪ Abweisung darf nicht ausschließlich aufgrund der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbilds erfolgen 

▪ Ausschluss der aufschiebenden Wirkung mit Bescheid
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3. Ausgestaltung eines Grundsatzgesetzes für eine 
zukunftsorientiere Energieraumplanung 
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Notwendigkeit und Möglichkeit eines Grundsatzgesetzes 

1. EU- Recht ist bundesstaatenblind: der Bund ist für Umsetzung der EU-
Vorgaben (insb Ausweisung der Go-To-Areas) verantwortlich 

2. Fleckerlteppich und unzureichende Planung auf Bundesländerebene 
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Art 12 (1) B-VG: Bundessache ist die Gesetzgebung über die Grundsätze ... Im:

1. Armenwesen; Heil- und Pflegeanstalten;

2. Elektrizitätswesen, soweit es nicht unter Art. 10 fällt.

Ermöglicht auch Fachplanung im Bereich des Elektrizitätswesens, 

allerdings nur im Grundsatz 

Vgl. Krankenanstaltenplanung: alle Fragen, die einer für das ganze 

Bundesgebiet wirksamen einheitlichen Regelung bedürfen (VfSlg 17232/2004) 
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Inhalte eines Grundsatzgesetzes 

1. Festlegung des Beitrags jedes Bundeslandes zu den 
Ausbauzielen
▪ Alternativ: Instrumente für einen der Governance-VO gleichwertigen 

Mechanismus in Österreich

▪ Bericht „Klima- und Energiestrategien der Länder“ enthält Vorschlag für eine 
potentialbasierte Aufteilung 
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Quelle: Austrian Energy Agency, 

Klima- und Energiestrategien der Länder (2021)
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Inhalte eines Grundsatzgesetzes 

2. Verpflichtung zur Ermittlung des Flächenbedarfs und zur 
Ausweisung von Eignungszonen / Ausschlusszonen 

▪ Unter Berücksichtigung künstlicher und bebauter Flächen 

▪ Vorgabe von gemeinsamen Kriterien und Methoden zur Ermittlung der 
geeigneten Flächen 

▪ Berichtspflichten 

▪ Vgl „Wind-an-Land-Gesetzespaket“ in DL: Festlegung von 
Flächenbeitragswerten für Windkraft  (Windenergieflächenbedarfsgesetz)
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Inhalte eines Grundsatzgesetzes 

3. Festlegung der Qualität von Eignungszonen als überörtliche 
Widmungen, die im FWP kenntlich zu machen sind

▪ Kein Eingriff in Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden, da 
Energieraumplanung im überörtlichen Interesse. Ansicht, dass 
parzellenscharfe Planungen der Gemeinde vorbehalten sind, gilt als überholt.

▪ Zu detailliert für Grundsatzgesetzgebung? Erforderlich für sinnvolle 
bundeseinheitliche Umsetzung
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Conclusio 
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▪ Es sind die verfassungsrechtlichen Grundlagen gegeben für eine 
Grundsatzgesetzgebung des Bundes für eine zukunftsorientierte 
Energieraumplanung. 

▪ Art 15 a Vereinbarung als Alternative? 

▪ Ausbau der Energieinfrastruktur ist gleichermaßen erforderlich

▪ Beschleunigung und Verkürzung der Genehmigungsverfahrens erfordert 
Stärkung der Umweltprüfung auf Planungsebene (SUP), sowie 
insbesondere der Beteiligung daran. 


